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Sehr geehrte Damen und Herren!
Richtigstellungen zum Artikel „Hero-
invergabe oder Behandlung“ im 

„Ärzteblatt Sachsen“, Heft 8/2007,  
S. 428

Der Artikel enthält Fehlinformationen 
und ist sehr ressentimentgeladen, 
teilweise auch diffamierend, sodass 
er nicht unwidersprochen bleiben kann 
und eine Richtigstellung erfolgen 
muss:

„Das bundesdeutsche Modellprojekt 
zur heroingestützten Behandlung 
Opiatabhängiger (Heroinstudie)“ er -
folgte als klinisch kontrollierte Ver-
gleichsuntersuchung und wurde ge -
tragen vom Zentrum für Interdiszipli-
näre Suchtforschung der Universität 
Hamburg. Die Kooperationspartner  
waren neben noch mehreren ande-
ren Forschungsinstituten unter ande-
rem das Max-Planck-Institut für Psy-
chiatrie in München und das Institut 
für Kriminologie der Universität Gie-
ßen. (1)  

Der Problemhintergrund                                                                                                  
Die heroingestützte  Behandlung be -
gründet sich in den Grenzen des be -
stehenden Versorgungssystems und 
gilt als „ultima ratio“. Die Risiken 
einer nicht behandelten Opiatabhän-
gigkeit sind auf individueller, sozialer 
und gesellschaftlicher Ebene sehr 
hoch. Insbesondere langjährig Opiat-
abhängige, die sich in keiner systema-
tischen Behandlung befinden, haben 
ein hohes Mortalitätsrisiko und sind 
stark von chronischen Er  krankungen 
wie Hepatitis, HIV/Aids, Endocarditi-
den, Phlebothrombosen, anderen 
Infekten und psychiatrischen Störun-
gen betroffen. Durch bestehende 
Infektionen wird das soziale Umfeld 
gesundheitlich gefährdet. Auf gesell-
schaftlicher Ebene verursacht die 
Opiatabhängigkeit beträchtliche Kos-
ten durch Kriminalität und die Be -
handlung von Begleitkrankheiten. 

(Sozialmedizinischen Studien zeigen: 
„Der teuerste Suchtpatient ist der 
unbehandelte Suchtpatient.“)

Die Vorgeschichte der Studie                                                                                         
Über die Durchführung der Studie  
wurde wegen eines eskalierenden 
Drogenproblems mit offener Szene 
seit Beginn der neunziger Jahre dis-
kutiert. Einer der Höhepunkte war 
die Bundesratsinitiative seitens meh-
rerer Großstädte und ein Engage-
ment bekannter Persönlichkeiten wie 
des damaligen Hamburger Bürger-
meisters Henning Voscherau. Auch 
das finanzielle Engagement der 
beteiligten Kommunen war Voraus-
setzung, um die damalige Bundesre-
gierung in diesem kontroversen Feld 
zum Handeln zu motivieren. Admini-
strative Schwierigkeiten verzögerten 
den Beginn. 
Trotzdem gelang es, 1032 Patienten 
zu rekrutieren.
Die Studie sollte strengen methodi-
schen Ansprüchen genügen und 
neben der pharmakologischen Inter-
vention auch psychosoziale Begleit-
maßnahmen mit untersuchen.

Die beiden Zielgruppen
Zur Aufnahme in die Studie kamen 
entweder Personen, die vom bisheri-
gen Drogenhilfesystem therapeutisch 
nicht wirksam erreicht wurden, oder 
die, die von der bisherigen Substitu-
tionsbehandlung nicht ausreichend 
profitierten. Die Einschlusskriterien 
ergaben sich aus der Länge der Dro-
genkarriere sowie gravierende For-
men gesundheitlicher, psychischer und 
sozialer Verelendung. In der sucht-
medizinischen Terminologe sind das 
die „Schwerstabhängigen“ mit tägli-
chem, vorwiegend intravenösem 
Heroinkonsum oder negativem Ver-
lauf einer gemäß den Leitlinien der 
Bundesärztekammer durchgeführten 
Substitutionsbehandlung.

Die zentrale Hypothesen der Studie:                                                                                  
Die heroingestützte Behandlung ist 
eine sinnvolle Ergänzung des Dro-
genhilfesystems bei der Behandlung 
von „Schwerstabhängigen“. Sie führt 
bei diesen Patienten zu einer Verbes-
serung des gesundheitlichen Zustan-
des, zum Rückgang des illegalen 
Drogenkonsums und der Delinquenz, 

zur Erhöhung der Haltekraft für die 
Therapie, zur Loslösung aus dem 
Dro  genkontext, zur sozialen Stabili-
sierung: Aufnahme drogenfreier Kon-
 takte, verbesserter Arbeitsfähigkeit, 
finanzieller Sicherung, Stabilisierung 
der Wohnsituation und Aufnahme 
weiterer Therapien. 

Die Untersuchungsgruppen
Die Studienbehandlung erfolgte bei 
den beiden Zielgruppen jeweils zur 
Hälfte mit  i.v. Heroin (Experimental-
gruppe) und oralem Methadon (Kon-
trollgruppe). Darüber hinaus wurden 
für beide Gruppen begleitende Ver-
fahren der psychosozialen Betreuung 
eingesetzt.

Die Ergebnisse der Studie
Es lassen sich bisher nicht in das 
Behandlungssystem integrierte oder 
erfolglos in der Methadonsubstitu-
tion behandelte chronische und vor-
wiegend i.v. konsumierende Opiat-
abhängige erreichen. Die Mortalität 
war gering. Es gab keinen Todesfall 
im Zusammenhang mit der Prüfme-
dikation Diazetylmorphin (Heroin). 
Die Dosis des Diazetylmorphins pen-
delte sich stabil ein und lag unter-
halb der Maximaldosis von einem 
Gramm pro Tag. Die Durchschnitts-
dosis lag bei rund 440 mg pro Tag. 
Die beiden unterschiedlichen Formen 
der psychosozialen Begleitbehand-
lung zeigten beide gleich positive 
Effekte. Der Beikonsum anderer psy-
chotroper Substanzen erfolgte er  war-
tungsgemäß weiterhin, ging aber 
zurück. Der Kokainkonsum ging 
zurück, der Alkoholkonsum ebenso. 
Benzodiazepine wurden weiterhin in 
höhere Dosen eingenommen. Der 
Gesundheitszustand verbesserte sich 
teilweise dramatisch. Es entwickelte 
sich keine Konkurrenz zu den absti-
nenzorientierten Behandlungsformen. 
Ein nur kleiner Teil der Schwerstab-
hängigen ging in die Entgiftungs- oder 
Abstinenztherapie. Die Delinquenz der 
Betroffenen ging deutlich zurück.
Berücksichtigt man die gesellschaftli-
chen Kosten aus der Strafverfolgung, 
so sind die Angebote der  zur heroin-
gestützten Behandlung eine deutli-
che Ersparnis, trotz Jahresbehand-
lungskosten von ca. 18.000 Euro für 
eine Behandlung. 
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Die Zukunft der heroingestützten 
Behandlung
Substitution ob mit L-Polamidon, 
Methadon, Subutex oder Diazetylmor-
phin ist noch immer ein Politikum. 
Die Reaktionen auf diese Studien-
ergebnisse verdeutlichen, dass es oft 
nicht um die Verbesserung der Situ-
ation der Betroffenen geht. Abhän-
gige, besonders aber die Heroinab-
hängigen, unterliegen einem Stigma, 
das ihre angemessene  Behandlung 
und Reintegration behindert, Vorur-
teile kultivieren hilft und ausgrenzt, 
auch bei Suchtbeauftragten von Ärz-
tekammern. 

Dennoch: „Mit der bisherigen For-
schung zur heroingestützten Behand-
lung wurde ein wichtiger Zwischen-
stand erreicht, der die Machbarkeit 
und Effektivität des Behandlungsan-
satzes belegt. ... Folgerichtig wäre es, 
der Frage nach der Differenzialindi-
kation nachzugehen, zumal die Anfor-
 derungen für die Teilnahme an der 
Studie recht hochschwellig waren. ... 
Die Entscheidung der Schweizeri-
schen und Niederländischen Regie-
rungen Ende 2006 die heroinge-
stützte Behandlung gesetzlich zu 
verankern, ist ein großer Schritt in 
diese Richtung, dem die deutsche 
Politik hoffentlich folgen wird“. (2)

Literatur:
1. www.heroinstudie.de
2. Krausz, M. Uchtenhagen, A.: Heroin-

gestütze Behandlung in Europa – 
Forschungsstand und Perspektiven. 
Suchttherapie 2007; 8: 2-11.

Mit einem freundlichen Gruß                                             
Dr. med. Josef Kesting

Anmerkung zum Leserbrief 
von Dr. Kesting

Dr. Frank Härtel
5. 9. 2007

Herr Kesting beginnt seinen Leser-
brief mit groben Vorwürfen, die 
jedoch inhaltlich unscharf bleiben. 
Welche angeblichen Fehlinformatio-
nen, welche Diffamierungen, welche 
Vorurteile er erkennt, bleibt offen. 
Deshalb ist dazu eine direkte Stel-
lungnahme nicht möglich. Der Stil 

allerdings ist zu kommentieren: Nur 
so viel – der Austausch über Mei-
nungsverschiedenheiten zu fachli-
chen Themen – und um solche han-
delt es sich hier – sollte jedenfalls 
ohne persönliche Angriffe möglich 
sein.
Im weiteren stellt Herr Kesting dann 
nochmals den Ansatz, die Entwick-
lung und die Ergebnisse der Heroin-
studie positiv beleuchtet dar. Das ist 
nicht neu und nur begrenzt nach 
meinem Beitrag im Heft 8/2007 des 

„Ärzteblatt Sachsen“ nochmals zu 
kommentieren. Ich beziehe mich des-
halb in meiner Antwort nur ergän-
zend auf das Design und die Ergeb-
nisse der Studie zur Heroinvergabe 
sowie die sächsische Substitutions-
praxis. 
Beikonsum wurde in der Studie nicht 
engmaschig erfasst. Die Probanden 
kamen ja mehrfach täglich zur Aus-
gabe und Entgegennahme des Hero-
ins in die Einrichtungen. Die gewähl-
ten Kontrollintervalle von Kokain- und 
Alkoholbeikonsum erlauben, bedingt 
durch die Metabolisations- und Elimi-
nationsgeschwindigkeit der Substan-
zen, keine klare Abbildung des Bei-
konsums. Wegen der Kumulation 
und der Halbwertszeit von Benzodia-
zepinen fielen diese typischerweise 
öfter unter Nachweis. Dieser Beikon-
sum wurde offensichtlich weithin 
toleriert. Knapp ein Drittel der Hero-
inversorgten erhielt zusätzlich noch 
Methadon. Inwieweit noch Straßen-
heroin beikonsumiert wurde, kann 
nicht erfasst werden. Das bedeutet 
in summa: Polytoxikomane Verhal-
tensweisen und damit ein Weiterlau-
fen der Suchterkrankung waren stu-
dienimmanent. 
Andererseits wirkte die Heroingabe, 
als „ultima ratio“ ausgewiesen, bei 
einem Drittel der Probanden nicht so 
toll, dass es ohne Methadon ging. 
Meines Erachtens wird hier deutlich, 
dass wir mit der Suche nach immer 
besseren Substituten auf dem Holz-
weg sind. 
(Drogen)-abhängigkeit lässt sich 
nicht mit dem auf die Substanz 
fokussierten Blick umfassend behan-
deln. Wir erleben zur Zeit im Ergeb-
nis der Heroinstudie eine euphori-
sche Überbewertung pharmakologisch 
kopflastigen Vorgehens. Abhängigkeit 

ist stets eine bio-psycho-soziale Er -
krankung, die ebensolcher Therapie-
ansätze bedarf. Und immer ist auch 
die Entscheidung zur Abstinenz für 
die Patienten möglich. Opiatabhän-
gigkeit ist ebenso eine Suchterkran-
kung wie Kokain- oder Alkoholab-
hängigkeit. Deshalb wäre Forschung 
über die Verbesserung des Zugangs 
und die Durchführung abstinenzori-
entierter Therapien mit einem eben-
sogroßen Finanzvolumen wie bei der 
Heroinstudie für Opiatabhängige sehr 
zu wünschen.
Nun zu den Ergebnissen, auf die Herr 
Kesting rekurriert: Dort wird die Tole-
ranz gegenüber Beikonsum, die ich 
angeführt habe, von ihm bestätigt. 
Den Ausstieg in Richtung Abstinenz 
fand in der Studie „nur ein kleiner 
Teil“, wie Herr Kesting schrieb. Das 
kontrastiert mit dem Fernziel Absti-
nenz der Studie. Konnte aber auch 
kaum anders erwartet werden. Ich 
verweise hier auf meine früheren 
Ausführungen. Herausgehoben wer-
den muss bei den Ergebnissen, dass 
die Methadonsubstitution letztlich 
gut abschnitt, in Teilen sogar, was 
zum Beispiel die Teilnahmedauer der 
Probanden anging, besser als bei 
Heroinversorgten. Mit der Metha-
donsubstitution steht also erwiese-
nermaßen ein wirksames Verfahren 
zur Verfügung. 
Allerdings gilt auch  hier: „Gut ge -
meint, ist noch nicht gut gemacht!“ 
Das schreibe ich mit dem Blick auf 
die sächsische Substitutionspraxis, die 
dringender Verbesserungen bedarf, 
wie sich aus dem Bericht „Psychiatrie 
in Deutschland – Strukturen, Leistun-
gen, Perspektiven“ vom Februar 2007 
ergibt. 
Im Kern geht es in Sachsen darum: 
Die Quote der Substituierten pro Arzt 
ist in Leipzig, einen Negativrekord in 
Deutschland setzend, höher als nach 
den einschlägigen Richtlinien vorge-
sehen, die psychosoziale Begleitung 
Substituierter sank in Sachsen von 
2005 zu 2006 nochmals deutlich von 
unter 50 Prozent auf inakzeptable 31 
Prozent der Fälle. Hier gibt es zu tun 
– vor allem was regelkonforme Subs-
titution, die ja Qualität bedeutet, 
angeht. Bevor wir also Höhenflüge 
diskutieren, sollten wir erst die Haus-
aufgaben machen. 
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Resümee: Eine zwingende Überle-
genheit der Heroinvergabe, die sie 
für die Praxis unabdingbar machte, 
ist aus der Studie, die unter bestaus-
gestatteten Forschungsbedingungen 
erfolgte, nicht zu sehen. Außerdem 
stehen Behandlungsergebnisse spä-
ter in der Praxis regelhaft hinter den 
der betreffenden Forschungsprojekte 
zurück.

Dr. med. Frank Härtel
Suchtbeauftragter der Sächsischen 

Landesärztekammer

Flunitrazepam – Missbrauch 

Dr. med. Josef  Kesting
Nonnenstr. 44, 04229 Leipzig        

Ärzteblatt Sachsen
Die Redaktion
22. 9. 2007

Anmerkungen zum Leserbrief von Dr. 
med. Mario Wernado

Herr Dr. Wernado geht im „Ärzte-
blatt Sachsen“, Heft 9/2007, auf S. 
472 auf einen engagierten Artikel 
des Kollegen Dr. Lothar Markus ein, 
der sehr ausführlich einen Einblick in 
den Flunitrazepam-Missbrauch gab.  
Dazu schreibt Dr. Wernado: „Was 
aber soll an die Stelle eines Medika-
mentes treten, wenn den Kollegen 
die Vielfalt von sozialem Elend, erlit-
tener Gewalt und Abhängigkeitspro-
blematik in ihrer Praxis entgegen-
tritt? Augustinus hat formuliert: 

„Hasse den Irrtum aber liebe den 
Irrenden.“
Dieser Satz scheint dem Ärztlichen 
Direktor alltagstauglich, mir allerdings 
nicht. Auch in seinen weiteren Aus-
führungen stiftet er mehr Verwirrung, 
als dass er zum Verständnis der Situ-
ation beiträgt und den niedergelas-
senen Ärzten konkrete Ratschläge an 
die Hand gibt, weil Augustinus (354 
bis 430), der in der katholischen Kir-
che als Kirchenvater verehrt wird,  
mit der Situation der Drogenabhän-
gigen so viel zu tun hat, wie Flunitra-
zepam mit Substitution.
Eine reine Opiatabhängigkeit wird 
heute kaum mehr beobachtet. Es 
handelt sich meist um eine Polytoxi-

komanie. Viele Drogenabhängige 
wech seln vom Heroin zum Flunitra-
zepam und umgekehrt, je nach Ange-
bot. Oft wird es kombiniert genom-
men. Und die Auswirkungen des 
Flunitrazepamgebrauchs sind nach 
klinischem Eindruck oft schwerer,  
als die Heroinauswirkungen. Die Ver-
schreibung von Flunitrazepam an 
Heroinabhängige ist nicht gestattet. 
In der Not kann man den Patienten 
einen Umstieg auf  Diazepam anbie-
ten und ihn auch einleiten. Das ist 
legal. Wirklich hilfreich dürfte aber 
bei der Mehrzahl dieser Patienten die 
Substitutionsbehandlung mit Metha-
don, resp. L-Polamidon oder Bupre-
norphin (Subutex o. Suboxone) sein.

„Die Substitutionsbehandlung mit 
Methadon ist die am besten unter-
suchte Suchtbehandlung.“ (1). Hier 
wird das auf der Straße erworbene, 
gestreckte und verschmutzte Opiat-
Benzodiazepingemisch durch das 
ärztlich verschriebene, lang wirkende 
und fremdkontrolliert in der Apo-
theke eingenommenen Methadon 
(ein Razemat aus dem L-Polamidon 
und R-Polamidon) ersetzt. Dabei be -
kommt der Patient das Methadon 
nur dann, wenn er im Gegenzug sich 
um soziale Rehabilitation bemüht. 
Es ist also eine Verschreibung unter 
vertraglich fixierten Bedingungen. 
Kontrollen bezüglich der notwendi-
gen Compliance lassen sich, seitdem 
der qualitative Nachweis der illegalen 
Drogen auch im Speichel möglich ist, 
sehr viel leichter durchführen. 
Im Rahmen einer solchen Behand-
lung gehen Mortalität und Morbidi-
tät deutlich zurück. Das wurde in 
viele Untersuchungen bewiesen (2). 
Bei diesen Erkrankungen handelt es 
sich meist um Hepatitiden, Phlebo-
thrombosen, Endocarditiden und psy-
chiatrische Erkrankungen.

Detoxikation und Abstinenz ist das 
Ziel der Substitution. Doch nicht nur 
in der Therapie der Polytoxikomanie 
vom Herointyp klaffen Ideal und die 
Realität oft  weit auseinander. 
Es dürfen keine „Flunis“ verschrie-
ben werden. Das ist richtig. In Han-
nover kostet eine Tablette auf dem 
Schwarzmarkt 2,5 Euro, in Leipzig 
inzwischen 5 Euro und am Wochen-
ende auch mal 7 Euro das Stück. 

Inzwischen gibt es einen Kurierhan-
del.
Eine ordnungsgemäße Substitutions-
behandlung hat nicht unbedingt 
etwas mit Liebe zu tun, ist aber meist 
die Therapie der Wahl und nach dem 
gegenwärtigen Wissensstand, auch 
die effektivste. (3)

Dr. med. Josef  Kesting
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Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales
Albertstraße 10, 01097 Dresden
Die Staatsministerin
Dresden, 3. 9.2007

Sächsische Landesärztekammer
Herrn Prof. Dr. Jan Schulze
Präsident
Schützenhöhe 16
01099 Dresden

Diamorphingestützte 
Substitutionsbehandlung

Ihr Schreiben vom 13. 7. 2007

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schulze,
vielen Dank für die Stellungnahme 
der Sächsischen Landesärztekammer 
zu den Ergebnissen des Modellpro-
jektes zur diamorphingestützten Be -
handlung Schwerstabhängiger.
Um die Ergebnisse des Modellprojek-
tes und mögliche Konsequenzen für 
Sachsen bewerten zu können, hat 
mein Haus frühzeitig eine breite Mei-
nungsbildung angestrebt und die 
relevanten sächsischen Institutionen 
um Positionierung gebeten.

Leserbriefe

565Ärzteblatt Sachsen 11 / 2007




